
Redaktionelle Klarstellung des gemeinsamen Tarifs 
 

der 
 
1.  Zentralstelle für private Überspielungsrechte (ZPÜ) 

Gesellschaft bürgerlichen Rechts, vertreten durch die geschäftsführende Gesellschafterin, 
Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte 
(GEMA), München 
 

2.  VG Wort 
Verwertungsgesellschaft Wort, München 

 
3.  VG Bild-Kunst 

Verwertungsgesellschaft Bild-Kunst, Bonn 
 
 
über die Vergütung nach den §§ 54, 54a UrhG für CD- und DVD-Rohlinge, veröffentlicht im 
Bundesanzeiger vom 8. März 2018. 
 
 
Der Anwendungsbereich des Tarifs wird dahingehend klargestellt, dass Abschnitt 1 Nr. 8 wie 
folgt lautet: 
 

„DVD-Dual Layer / DVD-Double Layer 8,5 GB” 
 
 
Die bisher in Abschnitt 1 Nr. 8 erfolgte Typenbezeichnung „DVD-Dual Sided 8,5 GB” war 
unrichtig und beruhte auf einem Redaktionsversehen. Die Klarstellung gilt für die 
Typenbezeichnung in Abschnitt 2 des Tarifs entsprechend. 
 
Im Übrigen blieben die Bestimmungen des Tarifs unberührt. 
  
 
München / Bonn, 09. August 2018 
 
Zentralstelle für private Überspielungsrechte, 
vertreten durch die GEMA, diese vertreten durch den Vorstand 
 
Verwertungsgesellschaft Wort, 
vertreten durch den Vorstand 
 
Verwertungsgesellschaft Bild-Kunst, 
vertreten durch den Vorstand 
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